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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die nachhaltige Entwicklung und der Klimaschutz sind mit 
die größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Die 
Wissenschaft ist sich einig, dass nur noch wenige Jahre blei-
ben, um die Energieversorgung auf eine umweltverträgliche 
Grundlage zu stellen. Wir stehen weltweit vor großen Heraus-
forderungen. Aber es gibt keine globalen und allgemeingül-
tigen Empfehlungen. Deshalb ist es wichtig, auch vor Ort auf 
der Ebene unseres Marktes nach Lösungsansätzen beim Kli-
maschutz und bei der Energieeffizienz zu suchen.

Die energieeffiziente Gebäudesanierung stellt bei uns, wie in 
ganz Deutschland, das mit Abstand größte Energieeinspar-
potenzial dar. Mit dem Förderprogramm, das wir als Kom-
munen im Aktionsbündnis Oberpfalz – Mittelfranken (AOM) 
gemeinsam erarbeitet haben, möchten wir Ihnen, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, unter anderem den Einstieg in 
die energetische Sanierung Ihres Wohngebäudes erleich-
tern. Die Energiekosten für Heizung und Strom sind in den 
letzen10 Jahren deutlich gestiegen. Mit der energetischen 
Sanierung Ihres Gebäudes können Sie nicht nur Brenn-
stoff- und Stromkosten sparen, sondern auch für den Wer-
terhalt Ihrer Immobilie sorgen und auch den Komfort im 
Haus verbessern. 

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Förder-
bereiche und die Voraussetzungen für eine finanzielle 
Unterstützung ausführlich erläutert. Machen Sie regen 
Gebrauch vom AOM-Energieeffizienz-Förderprogramm. 
Sie helfen damit nicht nur sich selbst, sondern tragen 
auch zum Gelingen der Energiewende vor Ort bei.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Horst Kratzer   
Erster Bürgermeister

VO RWO R T
1.Bürgermeister  Horst  K ratzer   

Das Aktionsbündnis Oberpfalz-Mittelfranken (AOM) wird durch das Amt für 
Ländliche Entwicklung Oberpfalz betreut. 

Allgemeine Anforderungen 

 » Der Markt Postbauer-Heng beschließt die Förderung der Maßnahmen ab 
dem 01.01.2017

 » Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung

 » Das Objekt muss im Markt Postbauer-Heng liegen und selbst genutzt werden

 » Die Mittelvergabe erfolgt nach dem Windhundverfahren

 » Der Antrag auf Förderung muss innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungs-
datum gestellt werden

 » Die Rechnung muss auf den Antragssteller ausgestellt sein

 » Das Förderprogramm ist zunächst bis 31.12.2018 befristet

Gefördert mit den Mitteln des Freistaats Bayern durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
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F Ö R D E R P R O G R A M M

HEIZUNGSPUMPENTAUSCH

Im Heizkessel wird warmes Wasser zur Beheizung der Wohnräume erzeugt. Dies wird mit einer sogenannten Heizungs-
umwälzpumpe über Rohrleitungen zu den Heizkörpern gepumpt. Diese Pumpe läuft während der Heizperiode immer 
und ist so für ca. 5-10 % des Stromverbrauchs im Haushalt verantwortlich.

Ziel der Förderung ist die Reduzierung des Stromverbrauchs durch den Austausch von alten Heizungsumwälzpumpen mit 
manueller Stufenregelung gegen Hocheffizienzpumpen.
In Bestandsanlagen sind ungeregelte Umwälzpumpen weit verbreitet. Dabei verbrauchen diese deutlich mehr Strom als 
elektronisch geregelte, hocheffiziente Pumpen. Diese amortisieren sich durch die niedrigeren Betriebskosten oft schon 
nach wenigen Jahren. In folgender Abbildung ist exemplarisch der Kostenvergleich einer alten, ungeregelten Umwälz-
pumpe und einer neuen, hocheffizienten Pumpe gezeigt (ungeregelte Stufenpumpe: 60 Watt maximale elektrische 
Leistungsaufnahme, 6000 Betriebsstunden pro Jahr, Stromkosten ca. 76 €; hocheffiziente Pumpe: 18 Watt maximale 
elektrische Leistungsaufnahme, Stromkosten ca. 9 €, Investitionskosten ca. 391 € inkl. Montage; Amortisationszeit 5 bis 
6 Jahre).

A   A N T R A G S B E R E C H T I G U N G

Privatpersonen für eigengenutzte Immobilien im Marktbereich

B   V O R A U S S E T Z U N G E N
 » Nachweis: Vorlage Rechnung Fachfirma

 » Gefördert wird der Austausch von alten, ungeregelten Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen der besten  
Effizienzklasse (aktuell Klasse A)

40,- Euro          
Zuschuss je Pumpe
Hinweis: Nicht kombinierbar mit BAFA Förderprogramm „Heizungsoptimierung“

C   A R T  U N D  H Ö H E  D E R  F Ö R D E R U N G
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F Ö R D E R P R O G R A M M

STROMSPEICHER

Ziel der Förderung ist die Installation von Stromspeichern bei 
PV-Anlagenbetreibern zur Steigerung der Eigennutzung des 
produzierten Stromes. 

Die klassische Speicherung der elektrischen Energie aus Pho-
tovoltaik erfolgt aktuell mittels Batterien (Blei-Gel) oder Lithi-
um-Ionen Akkumulatoren. Die Akkus werden dabei über den 
Tag bei Überproduktion der PV-Anlage geladen und geben die 
gespeicherte Strommenge wieder ab, wenn diese benötigt 
wird. 

Der Eigenverbrauch kann dadurch je nach Anlagengröße und 
Stromverbrauch auf bis zu 60 – 80 % erhöht werden.

A   A N T R A G S B E R E C H T I G U N G

Privatpersonen für eigengenutzte Immobilien im Marktbereich

B   V O R A U S S E T Z U N G E N
 » Die Ausschüttung der Förderung erfolgt nach Vorlage des KfW-Förderbescheids zum Programm 275:  

Nachrüstung Stromspeicher oder Neuinstallation PV-Anlage mit Stromspeicher

 » Für die PV-Anlage gelten folgende Randbedingungen: 

• maximal 30 kWp installierte Leistung
• die maximale Leistungsabgabe der PV-Anlage darf am Netzanschlusspunkt nicht mehr als 50 % der  

  installierten Leistung betragen, d.h. ein Eigenverbrauch von mindestens 50 % muss erreicht werden 

 » Förderung einmal pro Anlage möglich 

250,- Euro          
Zuschuss pro Speicher *
*Zusatzförderung zu KfW-Programm 275; Zusatzförderung zu N-ERGIE-Förderpro-
gramm; geförderte Stromspeicher sollen besichtigt werden können.

C   A R T  U N D  H Ö H E  D E R  F Ö R D E R U N G
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F Ö R D E R P R O G R A M M

HYDRAULISCHER ABGLEICH

Ziel der Förderung ist es, bestehende Heizungsanlagen zu op-
timieren und somit Heizenergie einzusparen. 

Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass an jedem Heizkör-
per die optimale Wärmemenge ankommt. Dadurch wird die 
Heizung effizienter und die Klimabilanz verbessert. Es sind 
Einsparungen von bis zu 15 % des Heizenergieverbrauchs 
möglich. Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich bewe-
gen sich im Rahmen von 200 bis 800 € und sind je nach Alter 
und Zustand der Heizungsanlagen unterschiedlich. 

Oft ist neben der Thermostateinstellung auch die Nennweite 
der Strangarmaturen und die Leistung der Umwälzpumpe 
für einen funktionierenden hydraulischen Abgleich von Be-
deutung. Somit kann ein Heizungspumpentausch bei einem 
hydraulischen Abgleich notwendig werden.

A   A N T R A G S B E R E C H T I G U N G

Privatpersonen für eigengenutzte Immobilien im Marktbereich

B   V O R A U S S E T Z U N G E N
 » Voraussetzung der Förderung ist die Vorlage des KfW-Förderbescheids zum Programm 430 Einzelmaßnahme oder

 » die Verbindung mit der Maßnahme Heizungspumpentausch oder Heizungserneuerung

 » Gefördert wird der hydraulische Abgleich einer Heizungsanlage

 » Die ZVSHK Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“ ist einzuhalten

5,- Euro          
Zuschuss pro abgeglichenem Heizkörper *
* Zusatzförderung zum KfW-Programm 430
Hinweis: Nicht kombinierbar mit BAFA Förderprogramm „Heizungsoptimierung“

C   A R T  U N D  H Ö H E  D E R  F Ö R D E R U N G

F Ö R D E R P R O G R A M M

ELEKTRO-FAHRZEUGE

Ziel der Förderung ist die Schaffung von Anreizen zum Einstieg 
in die Elektromobilität. 

Der Klimawandel ist nur durch eine kontinuierliche Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes zu ermöglichen. Ein Umstieg bei den 
privaten Fortbewegungsmitteln von fossilen Energieträgern 
wie Benzin oder Diesel auf möglichst umweltfreundlich er-
zeugten elektrischen Strom verbessert die Klimabilanz. 

Obwohl sich die aktuellen Energiepreise wieder auf einem 
vergleichbar niedrigen Niveau befinden, sind elektrisch be-
triebene Fahrzeuge noch immer deutlich günstiger bei den 
Verbrauchskosten. Dem gegenüber stehen jedoch höhere 
Anschaffungskosten und geringere Reichweiten, als bei ver-
gleichbaren konventionellen Fahrzeugen.

A   A N T R A G S B E R E C H T I G U N G

Volljährige Privatpersonen im Marktbereich

B   V O R A U S S E T Z U N G E N
 » Voraussetzung für die Ausschüttung der Förderung ist die Vorlage des Kostennachweises und der  

Förderbescheid der Bundesförderung

 » Gefördert werden rein elektrisch betriebene PKW

 » Hybrid-Kfz, die auf andere Energieträger umschalten können, werden nicht gefördert

maximal 1.000,- Euro          
Zuschuss je Fahrzeug*
* Die Bundesförderung beträgt 4.000 € für rein elektrisch  
angetriebene Fahrzeuge, deren Netto-Listenpreis für das  
Basismodell weniger als 60.000 Euro beträgt

C   A R T  U N D  H Ö H E  D E R  F Ö R D E R U N G
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HEIZUNGSERNEUERUNG

Ziel der Förderung ist die Steigerung der Energieeffizienz bei 
der Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser.

Über 4 Mio. Heizungsanlagen in Deutschland gelten derzeit als 
dringend sanierungsbedürftig. Ältere Heizkessel verbrauchen 
im Vergleich zum heutigen Stand der Technik wesentlich mehr 
Energie und belasten somit Umwelt und Klima. Neben dem 
vom Schornsteinfeger gemessenen Abgasverlust von bis zu 11 
Prozent hat ein Kessel auch Abstrahl- und Stillstandsverluste. 
Bei alten Heizkesseln können diese Verluste bei über 20 Pro-
zent liegen. Eine moderne Heizungstechnik bringt nicht nur 
wohltemperierte Wärme und Komfort, sondern spart in der 
Regel auch Energie und damit bares Geld.

Beim Heizungstausch können alte Öl- bzw. Gasheizungen 
durch neue Brennwertanlagen ersetzt werden. Eine weitere 
Alternative stellt die Nutzung von Biomasse in Form von Holz-
pellets, Hackschnitzel oder Scheitholz durch Biomasseheizun-
gen dar. 

A   A N T R A G S B E R E C H T I G U N G

Privatpersonen für eigengenutzte Immobilien im Marktbereich

B   V O R A U S S E T Z U N G E N
 » Voraussetzung für die Ausschüttung der Förderung ist die Vorlage des BAFA-Förderbescheids oder des  

KfW-Förderbescheids zum Programm 430 Heizungspaket, 430 Einzelmaßnahme oder 151/152 Tilgungszuschuss

 » Gefördert werden Biomasseheizungen oder Wärmepumpen durch das BAFA oder Öl- oder Gas-Brennwertheizungen 
durch die KfW

500,- Euro          
Zuschuss je Anlage *
* Zusatzförderung zum BAFA-Programm, KfW-Programm 430 Einzelmaßnahme 
oder Heizungspaket

C   A R T  U N D  H Ö H E  D E R  F Ö R D E R U N G

NOTIZEN
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ANSPRECHPAR TNER

KONTAK T

Die Anträge erhalten Sie im Rathaus Postbauer-Heng 
oder online auf der Homepage des Marktes Postbau-
er-Heng unter der Rubrik „Bauen“.

Fragen zu den Fördermaßnahmen und zu den staatli-
chen Förderprogrammen beantwortet Ihnen das Ener-
giebüro des Landkreises Neumarkt i. d. OPf.

Wer sich zum Thema Energie informieren will und Rat bei Fragen 
zum sinnvollen Umgang mit Energie benötigt, ist beim Energiebüro 
des Landkreises gut aufgehoben.

Für alle, die sich grundlegend über Einsparmöglichkeiten, den 
Einsatz von regenerativen Energien oder über bestehende Förder-
programme informieren möchten, bietet das Energiebüro eine von 
Verkaufsinteressen unabhängige und neutrale Anlaufstelle. Es han-
delt sich dabei nicht um ein Planungs- oder Architektenbüro und es 
werden auch keine Berechnungen durchgeführt, diese Aufgaben-
gebiete bleiben gewerblichen Anbietern vorbehalten.

Beim Energiebüro erhalten Sie außerdem Informationsmaterialien 
zu den jeweils aktuellen Förderprogrammen des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) und weiteren Fördermittelgaben. 

Die Mitarbeiter des Energiebüros beraten Sie gerne:

Landratsamt Neumarkt i. d. OPf.
Nürnberger Straße 1
92318 Neumarkt i. d. OPf.

Walter Egelseer  09181/470-299
Fax  09181/470-6799
egelseer.walter@landkreis-neumarkt.de

Walter Schardt-Pachner  09181/470-209
Fax  09181/470-6709
schardt-pachner.walter@landkreis-neumarkt.de

Auch im Internet erreichbar:
Unter folgender Adresse finden Sie das Energiebüro im 
Internet: www.energiebuero-neumarkt.de


